
 
 
Liebe Schülerinnen/Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die bisherige Regelung in der Schulordnung zum Gebrauch von Handys, Smartphones und Massenspei-
chergeräten für Schülerinnen und Schülern war wie folgt: 
 

Handys und andere elektrische Geräte (Walk- oder Discman, MP3-Player, iPods u.ä.) müssen während der ge-
samten Unterrichtszeit und während der Pausen ausgeschaltet sein (Stand-by genügt nicht) und in der Schulta-
sche verbleiben. Handys dürfen nur im begründeten Notfall in Betrieb genommen werden. Sollten die elektroni-
schen Geräte sichtbar sein oder benutzt werden, haben die Lehrer das Recht, die Geräte einzuziehen und im 
Sekretariat zu hinterlegen, wo sie nach Unterrichtsschluss von ihren Besitzern abgeholt werden können. Im 
Wiederholungsfall müssen die Geräte von den Eltern abgeholt werden. 

 
Nach Beschluss der Schulkonferenz vom 25.10.2012 gilt ab sofort folgende Abänderung zum Schutz der 
Persönlichkeitsrechte unserer Schülerinnen und Schüler: 
 

Der Gebrauch von Massenspeichergeräten ist nach wie  vor im Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler ohne Einschränkung verboten.  
 
Schüler/innen der Sek II dürfen – zunächst befristet bis zur Schulkonferenz  im Frühjahr 2013 –  aus-
schließlich im C-Gebäude/Erdgeschoss in ihren Freist unden und während der Mittagspause (7. Stunde) 
ihre privaten Massenspeichergeräte nutzen.  

 
Schülervertretung, Elternvertretung und Lehrerkollegium bitten um Kenntnisnahme und konsequente Einhal-
tung. Grundsätzlich haften die Schülerinnen/Schüler für ihre Geräte selbst. Im Falle von Nichtbeachtung des 
Verbots wird das Gerät der Schülerin/des Schülers eingezogen und er/sie kann es erst nach der 6. Std. im 
Sekretariat gegen Unterschrift zurück erhalten. Bei wiederholtem Verstoß wird das Gerät einbehalten und 
nur den Erziehungsberechtigten ausgehändigt. Insbesondere die SV legt Wert darauf, dass die von ihr ini-
tiierte Änderung für die Schülerschaft der Sek.II nicht seitens der Mitschüler ausgenutzt, sondern die Ver-
antwortung für die Einhaltung der neuen Regelung von allen übernommen wird. 
 
 
 
 
Waterfeld                                           Vaupel                                   I.Paul 
_________________                 ___________________             __________________ 
Lehrerschaft   Elternschaft   Schülerschaft 
 
 
 
(Originalunterschriften liegen im Sekretariat der Schule!) 
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